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Vergabe-Nr.  10/10/24/034 – Servicedienstleistungen für 6 Museen der Kunstsammlungen 
Chemnitz 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zu dem o. g. Vergabeverfahren ist folgende Bieterfrage eingegangen und werden wie folgt beantwortet: 

Fragestellungen der Bieter:   
..." wir bitten um Beantwortung folgender Bieterfragen: Verstehen wir die Regelung richtig dahingehend, 
dass Sie eine ausschließlich auf den vorliegenden Auftrag bezogene Versicherung haben wollen? Wir 
weisen Sie höflich darauf hin, dass der Abschluss einer solchen Versicherung mit erheblichen Kosten 
verbunden ist. Die Deckungssumme für Personenschäden soll „für die einzelne Person“ zur Verfügung 
stehen. Die Deckungssummen für Personenschäden stehen bei deutschen Versicherungen allerdings immer 
nur „pro Versicherungsfall“, also für alle geschädigten Personen eines Schadensereignisses zusammen, zur 
Verfügung. Eine Deckung von 5 Mio. EUR „pro Person“ würde aufgrund der damit verbundenen 
Unkalkulierbarkeit des Risikos kein Versicherer übernehmen. Können Sie sich daher vorstellen, zu regeln, 
dass die Deckungssumme für Personenschäden „pro Versicherungsfall“ zur Verfügung stehen muss? 
Gehen wir richtig davon aus, dass es wie üblich genügt, wenn die in Ziffer j) genannten Deckungssummen 
jährlich jeweils zweifach zur Verfügung stehen („zweifache Maximierung“)?... 

Antwort des Fachamt: 
Wir haben hierzu nochmal mit unserem Versicherer gesprochen und wir müssen das Kriterium zur 
geforderten Eigenerklärung zur Betriebshaftpflicht- und Schlüsselversicherung a. wie folgt ändern; 
a. Personenschäden pauschal 5.000.000,00 € je Versicherungsfall. 
Die Deckungshöhe versteht sich je Versicherungsfall und nicht pro Versicherungsjahr 

Aufgrund der Änderung der Vergabeunterlagen diesbezüglich räumen wir eine Fristverlängerung für die 
Submission ein. Entsprechend verschiebt sich auch die Bindefrist. 

Submission ALT: 14.06.2024  Submission NEU: 21.06.2024 

Die neue Bindefrist endet am 16.08.2024. 

Die Vergabeunterlagen wurden entsprechend geändert und angepasst. Bitte beachten Sie, dass Sie die 
neueste Version der Vergabeunterlagen mit dem Angebot einreichen, da eine alte Version zum Ausschluss 
führen kann. 
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Wir bitten um Beachtung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag         

    
S. Beck         
Stadt Chemnitz        
Hauptamt, Abt. Zentrale Dienste        
Submissionsstelle VOL 


